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Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates 
Ihre Anfrage bzgl. Sachstand zum Beschluss über 549/2018-7 (Umgehungsstraße Bahnhof 
Bornheim-Hersel) 
 
Sehr geehrter Herr Prinz, 
 
Ihre og. kleine Anfrage vom 25.04.2019 beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1: 
Welche der in der Resolution aufgeführten Schritte hat die Verwaltung wann bereits durchgeführt 
oder beabsichtigt dies wann zu tun? 
 
Antwort: 
Die Verwaltung hat nach der Sitzung mit dem Landesbetrieb Kontakt aufgenommen. Eine niveau-
freie (höhenfreie) Querung der L 118 mit der Linie 16 stellt eine erheblich aufwändige Maßnahme 
dar, mit einem erheblichen Kostenumfang und entsprechenden Planungskosten. Der Landesbe-
trieb Straßen NRW hat in diesem Zusammenhang deutlich gemacht, dass weder für eine Pla-
nung, noch für eine Umsetzung einer solchen Maßnahme derzeit Mittel zur Verfügung stehen. 
Dafür wäre eine Aufnahme dieser Maßnahme in das Programm des Landes erforderlich. 
 
Aus Sicht der Stadt Bornheim sowie der Beschlusslage im StEA wird eine niveaufreie Lösung für 
erforderlich gehalten. Um überhaupt eine Chance auf eine Aufnahme in das Landesstraßenpro-
gramm zu erhalten, muss die Stadt Bornheim mit einer Planung in Vorleistung gehen müssen. 
Daraufhin wurde ein Planungsbüro mit einer Machbarkeitsstudie zur niveaufreien Kreuzung der L 
118 mit der Bahnstrecke in mehreren Varianten beauftragt. Es befindet sich derzeit in Bearbei-
tung. 
 
Frage 2: 
Welche Antworten hat die Verwaltung bislang auf eingeleitete Schritte (Frage 1) erhalten? 
 
Antwort: 
Siehe Beantwortung Frage 1. 
 
Frage 3: 
Dem „Runderlass vom 30. Mai 2014, Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen Nr. 18 
vom 23. Juni 2014, S. 326; (Pressemitteilung des Ministeriums für Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 18. März 2019)“. Ist zu entnehmen, dass das Land Nordrhein-Westfalen 
Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse mit bis zu 80% fördert, 

 
 
An das Ratsmitglied 
Herrn 
Rüdiger Prinz 

 



 
 
 

- 2 - 

hierunter fallen auch Kreuzungsmaßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG). 
Diese Richtlinien traten am 1. Juli 2014 in Kraft und treten am 31. Dezember 2019 außer Kraft.  
 
Wurde eine solche Förderung bereits beantragt, bzw. ab wann kann, mit Blick auf die o.g. Gel-
tungsdauer der Richtlinie, eine solche Förderung beantragt werden? 
 
Antwort: 
Ein Förderantrag setzt eine konkrete Planung einer kommunalen Straße voraus. Hierzu ist ein 
entsprechendes Projekt noch nicht erkennbar.  
 
Frage 4: 
Können weitere Fördermittel dadurch akquiriert werden, dass diese Umgehungsstraße zu einer 
neuen Routenführung der Landesstraße 118 (L118n) führen würde? 
 
Antwort: 
Soweit es sich bei der Errichtung einer niveaufreien Kreuzung mit der Linie 16 um eine Maßnah-
me des Landes handeln sollte, ist der Straßenbau keine Förderfrage, sondern eine Eisenbahn-
kreuzungsmaßnahme mit gesetzlich definierter Kofinanzierung der verschiedenen beteiligten 
Verkehrsträger.   
 
Frage 5: 
Gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG) §13 i.V.m. §3 EBKrG sind die Kosten für (Bau-) 
Maßnahmen zu teilen, wenn diese die Sicherheit oder die Abwicklung des Verkehrs unter Be-
rücksichtigung der übersehbaren Verkehrsentwicklung erfordert bzw. die Baumaßnahme den 
Verkehr an der Kreuzung (derzeitiger Bahnübergang) vermindert oder die Verkehrsentwicklung 
entlastet. 
Ist der Verwaltung bekannt, dass sich die HGK aus o.g. Gründen ebenfalls an den Kosten für 
eine Umgehungsstraße (mit Bahnüberführung) beteiligen müsste? 
 
Antwort: 
siehe Antwort zu Frage 4 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Wolfgang Henseler 
Bürgermeister 
 
 
Ausgef.: Schumacher-Lambertz 
 


